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Stadt Wassertrüdingen 

 

Beschlussvorlage 
VG/109/2022 

Sachgebiet 

Verbrauchsgebühren 

Sachbearbeiter 

Frau Schülein 

Beratung Datum Behandlung Zuständigkeit 

Stadtrat 19.12.2022 öffentlich Entscheidung 
 

Betreff 

Feststellung des Jahresabschlusses 2021 Städtisches Wasserwerk 
/Photovoltaik/BHKW Wassertrüdingen 
 
Anlagen: 

Feststellung Jahresabschluss 2020_ städtisches Wasserwerk 

 
Sachverhalt: 
 
Auf Anraten von Herrn Dr. Riedl (Steuerberater und Wirtschaftsprüfer) sollte aus steuerlichen Grün-
den der folgende Jahresabschluss 2021 für das Städtische Wasserwerk/Photovoltaik/BHKW Was-
sertrüdingen durch Beschluss festgestellt werden.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Im Anhang befindet sich der Beschluss über den Jahresabschluss 2020 zum Vergleich. Aus steuer-
licher Sicht ist das niedrigere Jahresergebnis des Jahres 2021 günstiger. Die Stadt braucht aktuell 
keine Körperschaftssteuer zu zahlen. 
 
Vorschlag zum Beschluss: 
 
Der Jahresabschluss 2021 für das Städtische Wasserwerk/Photovoltaik/BHKW Wassertrüdingen 
wird hiermit festgestellt. 
 
Das Jahresergebnis ist der Rücklage zuzuführen. 
 
Die Kassenschulden gegenüber der Stadt sind bilanziell weiterhin banküblich zu verzinsen. 
 
Dieser Beschluss gilt bis auf Widerruf für alle folgenden Geschäftsjahre. 
 
 


